
Zwölfte Ordnung zur Änderung der Ordnung der Fachbereiche 02, 05 und 07 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

für die Prüfung in Masterstudiengängen  

 

vom 22. Juni 2015 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

Nr. 07/2015, S. 368) 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes in 

der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

24. Juli 2014 (GVBl. S.125), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 05 am 

18. Februar 2015 die folgende Ordnung zur Änderung der Ordnung der Fachbereiche 02, 05 

und 07 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung in Masterstudiengängen 

beschlossen. Diese Ordnung hat der Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

mit Schreiben vom 16. Juni 2015, Az. 03/02/12/03/02/01/083 genehmigt. Sie wird hiermit 

bekannt gemacht.  

Artikel 1 

Die Ordnung der Fachbereiche 02, 05 und 07 der Johannes Gutenberg-Universität für die 

Prüfung in Masterstudiengängen vom 13. Dezember 2011 (StAnz. S. 263), zuletzt geändert 

mit Ordnung vom 15. Juni 2015 (Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz, Nr. 06/2015, S. 277), wird wie folgt geändert: 

 

1. Der Anhang zu den §§ 2, 5, 6, 11-16 Liste der Fächer wird wie folgt geändert: 

 Die Angaben zu Fachbereich 05 werden wie folgt geändert: 

 a) Das Fach „British Studies“ wird gestrichen. 

b) Nach dem Fach „Deutsch als Fremdsprache“ wird das folgende Fach eingefügt: 

„English Literature and Culture“ 

 

2.  Der Anhang zu §§ 2, 5, 6, 11-16, Fachbereich 05, American Studies erhält folgende 

Fassung: 

 

„Anhang zu den §§ 2, 5, 6, 11-16 

Fachbereich 05 

M.A. American Studies 

 

A.  Fachspezifische Zugangsvoraussetzungen (§ 2 Abs. 1,2 und 4) 

(1) Fachspezifische Zugangsvoraussetzungen 

1. Fachspezifische Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang American Studies 

ist der Nachweis eines Bachelorabschlusses im Fach American Studies oder in einem 

anderen verwandten Fach (z.B. B.Ed. Englisch, B.A. British Studies, B.A. British and 



American Studies u.ä.) oder eines gleichwertigen Studienabschlusses an einer 

Hochschule in Deutschland oder im Ausland. Hiervon müssen mindestens 10 

Leistungspunkte eindeutig im Fach Amerikanistik/American Studies erworben sein. Der 

Nachweis erfolgt im Rahmen der Bewerbung in Form einer amtlich beglaubigten Kopie 

des Abschlusszeugnisses einschließlich einer aussagekräftigen und beglaubigten 

Aufstellung der besuchten amerikanistischen Lehrveranstaltungen (Diploma 

Supplements/Transcript). 

2. Es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über sehr gute aktive und passive 

englische Sprachkenntnisse (Niveau C1 des Europäischen Referenzrahmens) verfügen, 

die zur Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an 

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen (Nachweis nicht erforderlich). Dies 

umfasst insbesondere das Anfertigen von schriftlichen Studienleistungen sowie von 

Prüfungsleistungen in englischer Sprache. 

3. Abweichend von der Standardregelung in § 2 Abs. 4 Satz 4 MAPO kann beim 

Vorliegen von weniger als 10 Leistungspunkten im Bereich American Studies in der 

Vorbildung zum Zeitpunkt der Bewerbung gemäß (1) 1 die Zulassung unter der Auflage 

erfolgen, an einem verpflichtenden Beratungsgespräch teilzunehmen. In dem mindestens 

15-minütigen Beratungsgespräch werden über die für diesen Masterstudiengang 

erforderlichen besonderen Anforderungen, sowie über die bereits von der Bewerberin 

oder dem Bewerber erworbenen fachspezifischen Fähigkeiten im Bereich der 

Amerikanistik gesprochen. Am Ende des Gesprächs kann der Bewerberin oder dem 

Bewerber der Besuch von zusätzlichen Lehrveranstaltungen aus dem 

Bachelorstudiengang American Studies zur Auflage für die Aufnahme in den 

Masterstudiengang gemacht werden. Die zusätzlich zu besuchenden 

Lehrveranstaltungen sollen so definiert werden, dass die Studienleistungen innerhalb 

eines Semesters erbracht werden können.  

4. Das verpflichtende Beratungsgespräch gemäß (1) 3 findet in der Regel 14 Tage vor 

Beginn des Winter- oder Sommersemesters statt. Die Einladung zu diesem Gespräch 

erfolgt schriftlich und/oder elektronisch bis mindestens 14 Kalendertage vor dem 

festgesetzten Datum.  

Erscheint die Bewerberin oder der Bewerber zu dem festgelegten Termin ohne 

genügende Entschuldigung nicht, so gilt die Auflage gemäß (1) 3 als nicht erfüllt. Bei 

genügender Entschuldigung wird die Bewerberin oder der Bewerber zu einem neuen 

Termin geladen. In diesem Fall kann die Zulassung unter Auflagen ggf. erst im nächsten 

Semester erfolgen.  

Das Beratungsgespräch wird von zwei Prüfungsberechtigten gemäß § 8 Abs. 2 oder 

einer oder einem Prüfungsberechtigten in Gegenwart einer oder eines fachkundigen 

Beisitzenden durchgeführt. Über das Beratungsgespräch ist eine Niederschrift 

anzufertigen. In ihr sind aufzunehmen: 

a) die Namen der Prüfungsberechtigen, 

b) der Name der Bewerberin oder des Bewerbers, 

c) das Datum sowie Beginn und Ende des Beratungsgesprächs, 

d) Gegenstand und Ergebnis des Beratungsgesprächs, 

e) die Entscheidung über weitere Auflagen für die Zulassung.  

Die Niederschrift ist von den Prüfungsberechtigen zu unterzeichnen und beim 

zuständigen Prüfungsausschuss zu hinterlegen. 



  



5. DSH-Nachweis: 

Bei Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an 

einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, wird auf den Nachweis deutscher 

Sprachkenntnisse gemäß der „Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

ausländischer Studierender (DSH)“ verzichtet. Ein Nachweis von Deutschkenntnissen 

erscheint als unangemessen, da der Masterstudiengang „M.A. American Studies“ 

vollständig auf Englisch angeboten werden.  

6. Alle Studien- und Prüfungsleistungen können jeweils nur einmal in einem Studiengang 

anerkannt werden. Die Mehrfachanerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen ist 

somit ausgeschlossen. 

 

B.  Studienumfang (zu § 6 Abs. 1 und 2) 

1. Im Verlauf des Masterstudiengang ist an Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen  

in folgendem zeitlichen Gesamtumfang (in SWS) teilzunehmen (§ 6 Abs. 1): 

Gesamtumfang:  36 SWS 

 Pflichtlehrveranstaltungen: 30 SWS 

 Wahlpflichtveranstaltungen: 6 SWS 

 

2. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiengangs müssen insgesamt mindestens 120 

Leistungspunkte (LP) nachgewiesen werden, davon entfallen:  

a. auf die Pflichtmodule    85 LP 

b. auf die Masterarbeit    30 LP 

c. auf die mündliche Abschlussprüfung  5 LP 

 

C.  Praktika und Auslandsaufenthalte (§ 6 Abs. 4) 

 

1. Über die Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen hinaus wird es den Studierenden 

des Masterstudiengangs American Studies empfohlen, ein 6-wöchiges 

berufsvorbereitendes Praktikum zu absolvieren. Die Gewinnung eines geeigneten 

Praktikumsplatzes obliegt den Studierenden. Der Fachbereich bzw. das universitäre 

Career Center unterstützen die Studierenden bei der Bewerbung um einen 

Praktikumsplatz.  

2. Ein Nachweis über ein mindestens 4-wöchiges Praktikum kann als“ Independent 

Studies“ in Modul V angerechnet werden.  

3. Ein Studienaufenthalt in einem englischsprachigen Land von mindestens 3 Monaten, 

insbesondere im Zuge des Direktaustauschs der Amerikanistik, im Rahmen von 

Kooperationsabkommen mit anderen Universitäten, in Form einer Teilnahme an einer 

Graduate Summer School oder an einem „Teaching Assistantship“ in den USA wird 

dringend empfohlen. Der Nachweis über solche Auslandsaufenthalte kann als 

„Independent Studies“ in Modul V angerechnet werden. 

4. Die Übernahme eines Tutoriums im Bachelorstudiengang American Studies kann als 

Studienleistung „Independent Studies“ anerkannt werden. 



D.  Masterarbeit und mündliche Abschlussprüfung (§ 15 Abs. 5, § 16 Abs. 2 und 3) 

Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 6 Monate. Ihr Umfang umfasst mindestens 

60 Seiten. 

Die mündliche Abschlussprüfung dauert 45 Minuten. Gegenstand der mündlichen 

Abschlussprüfung sind 3 über das Thema der Masterarbeit hinausgehende Themen nach 

Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten, welche im Vorfeld mit den Prüferinnen oder 

Prüfern gemäß § 16 Absatz 3 abzustimmen sind. 

 

E. Fast Track-Programm 

 

1. Studierende mit überdurchschnittlichen Studienleistungen in den Modulen 1-5 können 
nach deren Abschluss im 2. Fachsemester, d.h. zu Beginn des dritten Semesters, den 
direkten Weg zur Promotion einschlagen (siehe hierzu Ordnung der Fachbereiche 02, 05 
und 07 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung im 
Promotionsstudiengang). 

2. Die Zulassung zum Fast Track-Programm erfolgt auf Vorschlag eines 
Hochschullehrers oder einer Hochschullehrerin oder eines Habilitierten oder einer 
Habilitierten, der/die in diesem Studiengang unterrichtet. Der Vorschlag ist schriftlich zu 
begründen. Allein aus der Summe aller Noten aus den Modulen der ersten zwei 
Semester ergibt sich kein Anrecht auf Zulassung zum Fast Track. Für die Aufnahme in 
das Fast Track-Programm ist die Zustimmung von mindestens zwei weiteren 
Hochschullehrern oder Hochschullehrerinnen erforderlich, die in der Regel demselben 
Studiengang angehören. Näheres regelt der fachspezifische Anhang zur 
Promotionsordnung. 

3. Das Fast Track-Programm umfasst in der Gesamtheit 180 Leistungspunkte und 

unterteilt sich in drei Bereiche, wobei für die Erstellung der Promotionsarbeit und die 

dazugehörige Forschung 150 LP erworben werden können. Neben dem direkten Kontakt 

mit dem jeweiligen Betreuer sollen die Studierenden des Programms den Fortgang ihrer 

Arbeit in fachspezifischen und allgemeinen Kolloquien jeweils jährlich vorstellen. 

Alternativ können auch Vorträge auf nationalen und internationalen Konferenzen 

angerechnet werden.  

Im zweiten, allgemein fachlichen Teil, der 20 LP umfasst, sollen die Studierenden 

fachspezifische Themen, die nicht mit dem eigentlichen Dissertationsvorhaben 

zusammenhängen, vertieft kennenlernen und bearbeiten. Dazu bestehen verschiedene 

Möglichkeiten zum Leistungsnachweis. Möglich sind Besuche von externen 

Blockveranstaltungen (z. B. Sommerschulen) mit Teilnahme- und Leistungsnachweis, 

oder die Teilnahme an externen Feldforschungsprojekten.  

Der dritte Teil der Ausbildung, der 10 LP umfasst, beinhaltet Veranstaltungen, die es den 

Studierenden ermöglichen, Schlüsselkompetenzen für die Erstellung der Dissertation 

bzw. für die spätere berufliche Laufbahn zu erwerben, die über die fachliche Qualifikation 

hinausgehen (soft skills). Die Art der jeweiligen Veranstaltungen (2 bis 3 in der gesamten 

Programmphase) orientiert sich am Angebot des universitätsinternen Zentrums für 

Qualitätssicherung, ist aber auf dieses nicht beschränkt.  

  



4. Das gesamte Fast Track-Programm umfasst drei Jahre. 

5. Bei Nicht-Erreichen der Promotion besteht die Möglichkeit nach Abschluss des Moduls 

„Forschungsvertiefung II“ die erzielten Resultate im Rahmen einer Master-Arbeit 

einzureichen und zusammen mit der mündlichen MA-Abschlussprüfung (30 Minuten) das 

Studium mit einem Abschluss „M.A. American Studies“ plus Fachspezifizierung zu 

beenden. 

 

F. Modulplan: 

Modul 1: Methodology Regelstudien-

semester: 1. 

Veranstaltung Art Verpflichtungs-

grad 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

 

Theory and 

Methodology  

(AS 510)  

Ü P 2 6 K 

Advanced 

Academic Writing 

I (511) 

Ü P 2 4  

Modulprüfung H (5-10 Seiten) in 511 

Gesamt  4 10  

 

Modul 2: Early American Studies Regelstudien-

semester: 1. 

Veranstaltung Art Verpflichtungs-

grad 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

 

Lecture: 

American Studies 

(AS 314) 

V P 2 2 KK 

Graduate 

Seminar I  

(AS 512) 

GS P 2 7  

Cognate Field 

(ELC, TEFL oder 

ELing.) 

V WP 2 1  

Modulprüfung H (15-20 Seiten) in AS 512 

Gesamt  6 10  



Modul 3: Cultural Studies  Regelstudien-

semester: 1. 

Veranstaltung Art Verpflichtungs

grad 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

 

a) Cultural 

Studies V  

(AS 513) 

Ü P 2 5 PF 

b) Cultural 

Studies VI: Media 

Studies, Theater, 

and Performance 

(AS 514) 

Ü P 2 5  

Modulprüfung Mündliche Prüfung (15 Minuten) in AS 514 

Gesamt  4 10  

 

 

Modul 4: Modern American Literature and Media   Regelstudien-

semester: 2. 

Veranstaltung Art Verpflichtungs-

grad 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

 

Graduate 

Seminar  

(AS 522) 

GS P 2 7  

Cognate Field 

(ELC, TEFL oder 

ELing.) 

V WP 2 1  

Modulprüfung H (15-20 Seiten) in AS 522 

Gesamt  4 8  

 

  



Modul 5: Advanced Research and Professional Orientation 

 

Regelstudien-

semester: 2. 

Veranstaltung Art Verpflichtungs-

grad 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

 

Advanced 

Research 

Seminar  

(AS 532) 

GS P 2 8  

Independent 

Studies  

PR WP --- 4 Exposé (5-10 

Seiten) oder 

Nachweise 

(siehe C.2) 

Modulprüfung H (15-20 Seiten) in AS 532  

Gesamt  2 12  

 

 

Modul 6: Advanced Literary and Media Studies Regelstudien-

semester: 2. 

Veranstaltung Art Verpflichtungs-

grad 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

 

Graduate 

Seminar  

(AS 523) 

GS P 2 7  

Advanced 

Academic Writing 

II (AS 520)* 

Ü P 2 4 H oder K 

Modulprüfung Mündliche Prüfung (15 Minuten) in AS 523 

Gesamt  4 11  

Sonstiges *Besuch von 520 setzt den Besuch von 511 voraus. 

 

  



Modul 7: Advanced Interdisciplinary Research  Regelstudien-

semester: 3. 

Veranstaltung Art Verpflichtungs-

grad 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

 

Advanced 

Research 

Seminar II  

(AS 533) 

GS P 2 8  

Lecture: 

American Studies 

(AS 412) 

V P 2 2 KK 

Modulprüfung H (15-20 Seiten) in AS 533 

Gesamt  4 10  

 

 

Modul 8: Advanced Research and Thesis Preparation Regelstudien-

semester: 3. 

Veranstaltung Art Verpflichtungs-

grad 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

 

Colloquium  

(AS 540) 

Koll. P 2 6 R 

Graduate 

Seminar AS GS 

(512, 522, 532 

oder 533) oder 

CS IV oder V AS 

(Elective) 

GS WP 2 2  

Thesis 

Presentation  

(AS 541) 

Koll. P 2 6 R 

Modulprüfung Keine 

Gesamt   6 14  

 

 

  



Abkürzungen:  

 

AS  =  American Studies 
ELC = English Literature and Culture 
ELing. =  English Linguistics 
H   = Hausarbeit 
GS  = Graduate Seminar 
K  =  Klausur (90 Minuten) 
KK  = Kurzklausur (30-45 Minuten) 
Koll.  = Kolloquium für Examenskandidaten (Vorst. und Bespr. der 
Abschlussarbeiten) 
P  = Pflichtlehrveranstaltung 
PF  = Portfolio 
PR  = Praktikum oder Independent Studies 
PS  =  Proseminar 
R  =  Referat 
SWS = Semesterwochenstunden 
Ü   =  Übung  
TEFL = Teaching English as a Foreign Language/Fachdidaktik 
V  =  Vorlesung  
WP =  Wahlpflichtlehrveranstaltung“ 

 

 

3.  Der Anhang zu §§ 2, 5, 6, 11-16, für das Fach „British Studies“ Fachbereich 05, wird 

gestrichen und folgender Anhang nach dem Fach Buchwissenschaft eingefügt: 

„Anhang zu den §§ 2, 5, 6, 11-16  

Fachbereich 05 

M. A. English Literature and Culture  

 

A.  Fachspezifische Zugangsvoraussetzungen (§ 2 Abs. 1, 2 und 4) 

(1) Fachspezifische Zugangsvoraussetzungen 

1. Fachspezifische Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang English Literature 

and Culture ist der Nachweis eines Bachelorabschlusses im Fach English Literature and 

Culture oder in einem anderen verwandten Fach (z.B. B.Ed. Englisch, B.A. British 

Studies, B.A. British and American Studies u.ä.) oder eines gleichwertigen 

Studienabschlusses an einer Hochschule in Deutschland oder im Ausland. Hiervon 

müssen mindestens 10 Leistungspunkte eindeutig im Fach English Literature and Culture 

erworben sein. Der Nachweis erfolgt im Rahmen der Bewerbung in Form einer amtlich 

beglaubigten Kopie des Abschlusszeugnisses einschl. einer aussagekräftigen und 

beglaubigten Aufstellung der besuchten amerikanistischen Lehrveranstaltungen (Diploma 

Supplements/Transcript). 

2. Es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über sehr gute aktive und passive 

englische Sprachkenntnisse (Niveau C1 des Europäischen Referenzrahmens) verfügen, 

die zur Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an 

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen (Nachweis nicht erforderlich). Dies 



umfasst insbesondere das Anfertigen von schriftlichen Studienleistungen sowie von 

Prüfungsleistungen in englischer Sprache. 

3. Abweichend von der Standardregelung in § 2 Abs. 4 Satz 4 MAPO kann beim 

Vorliegen von weniger als 10 Leistungspunkten im Bereich English Literature and Culture 

in der Vorbildung zum Zeitpunkt der Bewerbung gemäß (1) 1 die Zulassung unter der 

Auflage erfolgen, an einem verpflichtenden Beratungsgespräch teilzunehmen. In dem 

mindestens 15-minütigen Beratungsgespräch werden über die für diesen 

Masterstudiengang erforderlichen besonderen Anforderungen, sowie über die bereits von 

der Bewerberin oder dem Bewerber erworbenen fachspezifischen Fähigkeiten im Bereich 

der Anglistik gesprochen. Am Ende des Gesprächs kann der Bewerberin oder dem 

Bewerber der Besuch von zusätzlichen Lehrveranstaltungen aus dem 

Bachelorstudiengang English Literature and Culture zur Auflage für die Aufnahme in den 

Masterstudiengang gemacht werden. Die zusätzlich zu besuchenden 

Lehrveranstaltungen sollen so definiert werden, dass die Studienleistungen innerhalb 

eines Semesters erbracht werden können.  

4. Das verpflichtende Beratungsgespräch gemäß (1) 3 findet in der Regel 14 Tage vor 

Beginn des Winter- oder Sommersemesters statt. Die Einladung zu diesem Gespräch 

erfolgt schriftlich und/oder elektronisch bis mindestens 14 Kalendertage vor dem 

festgesetzten Datum.  

Erscheint die Bewerberin oder der Bewerber zu dem festgelegten Termin ohne 

genügende Entschuldigung nicht, so gilt die Auflage gemäß (1) 3 als nicht erfüllt. Bei 

genügender Entschuldigung wird die Bewerberin oder der Bewerber zu einem neuen 

Termin geladen. In diesem Fall kann die Zulassung unter Auflagen ggf. erst im nächsten 

Semester erfolgen.  

Das Beratungsgespräch wird von zwei Prüfungsberechtigten gemäß § 8 Abs. 2 oder 

einer oder einem Prüfungsberechtigten in Gegenwart einer oder eines fachkundigen 

Beisitzenden durchgeführt. Über das Beratungsgespräch ist eine Niederschrift 

anzufertigen. In ihr sind aufzunehmen: 

a) die Namen der Prüfungsberechtigen, 

b) der Name der Bewerberin oder des Bewerbers, 

c) das Datum sowie Beginn und Ende des Beratungsgesprächs, 

d) Gegenstand und Ergebnis des Beratungsgesprächs, 

e) die Entscheidung über weitere Auflagen für die Zulassung.  

Die Niederschrift ist von den Prüfungsberechtigen zu unterzeichnen und beim 

zuständigen Prüfungsausschuss zu hinterlegen. 

5. DSH-Nachweis: 

Bei Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an 

einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, wird auf den Nachweis deutscher 

Sprachkenntnisse gemäß der „Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

ausländischer Studierender (DSH)“ verzichtet. Ein Nachweis von Deutschkenntnissen 

erscheint als unangemessen, da die Masterstudiengang „M. A. English Literature and 

Culture“ vollständig auf Englisch angeboten werden.  

6. Alle Studien- und Prüfungsleistungen können jeweils nur einmal in einem Studiengang 

anerkannt werden. Die Mehrfachanerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen ist 

somit ausgeschlossen. 



B.  Studienumfang (zu § 6 Abs. 1 und 2) 

1. Im Verlauf des Masterstudiengangs ist an Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahllehr-

veranstaltungen in folgendem zeitlichen Gesamtumfang (in SWS) teilzunehmen (§ 6 

Abs. 1): 

Gesamtumfang:  38 SWS 

 Pflichtlehrveranstaltungen: 26 SWS 

 Wahlpflichtveranstaltungen: 

 

12 

 

SWS 

 

2. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiengangs müssen insgesamt mindestens 120 

Leistungspunkte (LP) nachgewiesen werden, davon entfallen:  

a. auf die Pflichtmodule    85 LP 

b. auf die Masterarbeit    30 LP 

c. auf die mündliche Abschlussprüfung  5 LP 

 

3. Alle Studien- und Prüfungsleistungen können jeweils nur einmal in einem Studiengang 

anerkannt werden. Die Mehrfachanerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen ist 

somit ausgeschlossen. 

 

C.  Praktika und Auslandsaufenthalte (§ 6 Abs. 4) 

1. Als Teil des Moduls 05 (Professional Orientation) sind die Studierenden des 

Masterstudiengangs English Literature and Culture verpflichtet, ein sechswöchiges 

berufsvorbereitendes Praktikum zu absolvieren. Die Gewinnung eines geeigneten 

Praktikumsplatzes obliegt den Studierenden. Der Fachbereich bzw. der universitäre 

Career Service unterstützen die Studierenden bei der Bewerbung um einen 

Praktikumsplatz.  

2. Ein Studienaufenthalt in einem englischsprachigen Land von mindestens 3 Monaten 
wird dringend empfohlen.  
 
3. Studienleistungen, die u. a. im Zuge von Austauschprogrammen oder im Rahmen von 
Kooperationsabkommen mit anderen Universitäten im Ausland erworben wurden, können 
für den Masterstudiengang English Literature and Culture angerechnet werden.  
 

 

D.  Masterarbeit und mündliche Abschlussprüfung ( § 15 Abs. 5, § 16 Abs. 2 und 3) 

Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 6 Monate; sie umfasst mindestens 60 

Seiten. 

Die mündliche Abschlussprüfung dauert 45 Minuten. Gegenstand der mündlichen 

Abschlussprüfung sind 3 über das Thema der Masterarbeit hinausgehende Themen nach 

Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten, welche im Vorfeld mit den Prüferinnen oder 

Prüfern gemäß § 16 Absatz 3 abzustimmen sind. 

 

  



E.  Fast Track-Programm 

1. Studierende mit überdurchschnittlichen Studienleistungen in den Modulen 01-05 

können nach deren Abschluss im 2. Fachsemester, d.h. zu Beginn des dritten 

Semesters, den direkten Weg zur Promotion einschlagen (s. hierzu Ordnung der 

Fachbereiche 02, 05 und 07 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung 

im Promotionsstudiengang).  

2. Die Zulassung zum Fast Track-Programm erfolgt auf Vorschlag eines 

Hochschullehrers oder einer Hochschullehrerin oder eines Habilitierten oder einer 

Habilitierten, der/die in diesem Studiengang unterrichtet. Der Vorschlag ist schriftlich zu 

begründen. Allein aus der Summe aller Noten aus den Modulen der ersten zwei 

Semester ergibt sich kein Anrecht auf Zulassung zum Fast Track. Für die Aufnahme in 

das Fast Track-Programm ist die Zustimmung von mindestens zwei weiteren 

Hochschullehrern oder Hochschullehrerinnen erforderlich, die in der Regel demselben 

Studiengang angehören. 

3. Das Fast Track-Programm umfasst in der Gesamtheit 180 Leistungspunkte und 

unterteilt sich in drei Bereiche, wobei für die Erstellung der Promotionsarbeit und die 

dazugehörige Forschung 150 LP erworben werden können. Neben dem direkten Kontakt 

mit dem jeweiligen Betreuer sollen die Studierenden des Programms den Fortgang ihrer 

Arbeit in fachspezifischen und allgemeinen Kolloquien jeweils jährlich vorstellen. 

Alternativ können auch Vorträge auf nationalen und internationalen Konferenzen 

angerechnet werden.  

Im zweiten, allgemein fachlichen Teil, der 20 LP umfasst, sollen die Studierenden 

fachspezifische Themen, die nicht mit dem eigentlichen Dissertationsvorhaben 

zusammenhängen, vertieft kennenlernen und bearbeiten. Dazu bestehen verschiedene 

Möglichkeiten zum Leistungsnachweis. Möglich sind Besuche von externen 

Blockveranstaltungen (z. B. Sommerschulen) mit Teilnahme- und Leistungsnachweis, 

oder die Teilnahme an externen Feldforschungsprojekten.  

Der dritte Teil der Ausbildung, der 10 LP umfasst, beinhaltet Veranstaltungen, die es den 

Studierenden ermöglichen, Schlüsselkompetenzen für die Erstellung der Dissertation 

bzw. für die spätere berufliche Laufbahn zu erwerben, die über die fachliche Qualifikation 

hinausgehen (soft skills). Die Art der jeweiligen Veranstaltungen (2 bis 3 in der gesamten 

Programmphase) orientiert sich am Angebot des universitätsinternen Zentrums für 

Qualitätssicherung, ist aber auf dieses nicht beschränkt.  

4. Das gesamte Fast Track-Programm umfasst drei Jahre. 

5. Bei Nicht-Erreichen der Promotion besteht die Möglichkeit nach Abschluss des Moduls 

„Forschungsvertiefung II“ die erzielten Resultate im Rahmen einer Master-Arbeit 

einzureichen und zusammen mit der mündlichen MA-Abschlussprüfung (30 Minuten) das 

Studium mit einem Abschluss „M.A. English Literature and Culture“ plus 

Fachspezifizierung zu beenden. 

  



 

F. Modulplan 

 

 

Modul 02: English Literature before 1800 Regelstudien-

semester: 1. 

Veranstaltung Art Verpflich-

tungsgrad 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

Lecture: English 

Literature and Culture 

(ELC 314) 

V P 2 2 KK 

Elective Literary 

Studies I (GS/S/PS/V) 

GS/S/

PS/V 

WP 2 2  

Graduate Seminar 

(ELC 512) 

GS P 2 8  

Modulprüfung H (15-20 Seiten) in ELC 512 

Gesamt  6 12  

Sonstiges "Elective": Die Studierenden melden sich nur zu einem der 

angebotenen Kurstypen an. Zur Veranstaltungsanmeldung sind 

zusätzliche Informationen in JOGUStINe zu finden (Info). 

 

  

Modul 01: Methodology Regelstudien-

semester: 1. 

Veranstaltung Art Verpflich-

tungsgrad 

 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung 

Theory and 

Methodology (510) 

Ü P 2 6 K 

Advanced Academic 

Writing I (511) 

Ü P 2 4  

Modulprüfung H (5-10 Seiten) in 511 

Gesamt  4 10  



Modul 03: Cultural Studies  Regelstudien-

semester: 1.-2. 

Veranstaltung Art Verpflich-

tungsgrad 

SWS Leistungs-

punkte 

 

Studienleistung  

Cultural Studies V 

(ELC 521) 

Ü P 2 6 K 

Elective Cultural 

Studies I 

Ü/S WP 2 2   

Advanced Academic 

Writing II (520)* 

Ü P 2 4  

Elective Cultural 

Studies II 

Ü/S WP 2 2  

Modulprüfung K oder H in 520 

Gesamt  8 14  

Sonstiges *Der Besuch von 520 setzt den Besuch von 511 voraus. 

"Elective": Die Studierenden melden sich nur zu einem der 

angebotenen Kurstypen an. Zur Veranstaltungsanmeldung sind 

zusätzliche Informationen in JOGUStINe zu finden (Info). 

 

 

Modul 04: English Literature from 1800 to the Present Regelstudien-

semester: 2. 

Veranstaltung Art Verpflich-

tungsgrad 

SWS Leistungs-

punkte 

 

Studienleistung  

Lecture: English 

Literature and Culture 

(ELC 412) 

V P 2 2 KK 

Lecture: Cognate 

Field (ELC, AS, 

ELing., TEFL) 

V WP 2 1   

Graduate Seminar 

(ELC 522) 

GS P 2 8  

Modulprüfung H in ELC 522 

Gesamt  6 11  

 

  



Modul 05: Professional Orientation Regelstudien-

semester: 2. 

Veranstaltung Art Verpflich-

tungsgrad 

 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

Advanced Translation 

(ELC 530)* 

Ü P 2 6  

Independent Studies 

(Praktikum) 

PR WP --- 7 Praktikums-

bericht 

Modulprüfung keine 

Gesamt   2 13  

Sonstiges *ELC 530 nur im Sommersemester. 

 

 

Modul 06: Literary Studies: Specialisation Regelstudien-

semester: 3. 

Veranstaltung Art Verpflich-

tungsgrad 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

Lecture: English 

Literature (ELC 412) 

V P 2 1  

Graduate Seminar  

ELC 512 oder ELC 

522 

GS P 2 8  

Elective Literary 

Studies II 

GS/S/

PS/V 

WP 2 2  

Elective Literary 

Studies III 

GS/S/

PS/V 

WP 2 2  

Modulprüfung H in ELC 512 oder ELC 522 

Gesamt  8 13  

Sonstiges "Elective": Die Studierenden melden sich nur zu einem der 

angebotenen Kurstypen an. Zur Veranstaltungsanmeldung sind 

zusätzliche Informationen in JOGUStINe zu finden (Info). 

Sprachpraktischer Eingangstest (Ausnahme: Vorlesung) 

 

  



Modul 07: Research Workshop Regelstudien-

semester: 3. 

Veranstaltung Art Verpflich-

tungsgrad 

SWS Leistungs-

punkte 

Studienleistung  

Colloquium (Koll.) Koll. P 2 6 R 

Thesis Presentation 

(Koll. ELC 541) 

Koll. P 2 6 R 

Modulprüfung keine 

Gesamt  4 12  

 

Abkürzungen:  

AS  =  American Studies 

ELC = English Literature and Culture 

H   = Hausarbeit 

GS  = Graduate Seminar 

K  =  Klausur (90 Minuten) 

KK  = Kurzklausur (30-45 Minuten) 

Koll.  = Kolloquium für Examenskandidaten (Vorst. und Bespr. der  

Abschlussarbeiten) 

ELing. =  English Linguistics 

P  = Pflichtlehrveranstaltung 

PF  = Portfolio 

PR  = Praktikum oder Independent Studies 

PS  =  Proseminar 

R  =  Referat 

SWS = Semesterwochenstunden 

Ü   =  Übung  

TEFL = Teaching English as a Foreign Language/Fachdidaktik 

V  =  Vorlesung  

WP =  Wahlpflichtlehrveranstaltung" 

 

4.  Der Anhang zu §§ 2, 5, 6, 11-16, Fachbereich 05, Germanistik (Schwerpunkt 

Germanistische Literaturwissenschaft) wird wie folgt geändert: 

 

„Anhang zu den §§ 2, 5, 6, 11-16 

Fachbereich 05 

M. A. Germanistik (Schwerpunkt Germanistische Literaturwissenschaft) 

 

A.  Fachspezifische Zugangsvoraussetzungen (§ 2 Abs. 4) 

 

1.  Nachweis über erbrachte Leistungen 



(1) Nachweis eines Bachelorabschlusses an einer Hochschule in Deutschland oder im 

Ausland im Fach Germanistik oder eines Studienabschlusses an einer Hochschule in 

Deutschland oder im Ausland, der sich davon nicht wesentlich unterscheidet. 

(2) Nachweis über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen im Umfang von 

mindestens 72 Leistungspunkten aus dem Bereich Germanistik. § 2 Abs. 4  Satz 2 ist 

nicht anzuwenden. 

(3) Wenn Nachweise gemäß Nummer 2 noch nicht vorliegen, jedoch mindestens 40 LP 

bis zur Bewerbungsfrist nachgewiesen werden,  kann eine Zulassung unter der 

Bedingung erfolgen, dass die erforderlichen Nachweise bis zum Ablauf des ersten 

Studienjahres nachträglich erworben werden.  

(4) Wird der Nachweis nicht innerhalb der genannten Frist gegenüber dem 

Prüfungsausschuss geführt, ist eine Fortführung des Studiums nicht mehr möglich. 

Die Immatrikulation wird ohne weitere Mitteilung aufgehoben. Die erforderlichen 

Nachweise werden vom Prüfungsausschuss festgelegt. Das Fach garantiert die 

Bereitstellung des Lehrangebots.  

(5) Über das Vorliegen der Voraussetzungen entscheidet in Zweifelsfällen der 

Prüfungsausschuss.  

 

2. Nachweise über erforderliche Sprachkenntnisse  

Über die Bestimmungen in § 2 Abs. 2 hinaus wird vorausgesetzt, dass die Studierenden 

entweder über ausreichende aktive und passive Kenntnisse einer weiteren modernen 

Fremdsprache, die zur Lektüre von Fachliteratur befähigen, oder über ausreichende 

Lateinkenntnisse verfügen. 

 

 

B.  Studienumfang (zu § 6 Abs. 1 und 2) 

1. Im Verlauf des Studiums ist an Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen in 

folgendem zeitlichem Gesamtumfang (SWS) teilzunehmen (§ 6 Abs. 1): 

Gesamtumfang:  40 SWS 

 Pflichtlehrveranstaltungen: 30 SWS 

 Wahlpflichtveranstaltungen: 10 SWS 

2. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiengangs müssen im Schwerpunkt 

90 Leistungspunkte einschließlich Masterarbeit (20 LP) und mündlicher 

Masterprüfung (5 LP) nachgewiesen werden. 

Umfang des Schwerpunkts Germanistische Literaturwissenschaft:  

 Pflichtlehrveranstaltungen: 18 SWS 

 Wahlpflichtveranstaltungen: 10 SWS 

3. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiengangs müssen in den Ergänzungsmodulen 

in Germanistischer Sprachwissenschaft 30 Leistungspunkte nachgewiesen werden. 

Umfang der Ergänzungsmodule in Germanistischer Sprachwissenschaft: 

 Pflichtlehrveranstaltungen: 12 SWS 

 Wahlpflichtveranstaltungen: 0 SWS 

4.  Die Wahl des Schwerpunkts erfolgt mit der Einschreibung. 



 

C.  Masterarbeit und mündliche Abschlussprüfung (§ 15 Abs. 5, § 16 Abs. 2 und 3) 

 
1. Masterarbeit  
 
Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 4 Monate. Im Fach Germanistik ist die Wahl 

der deutschen Sprache für die Abfassung der Masterarbeit zwingend vorgeschrieben. 

 
 
2. Mündliche Masterprüfung 
 
(1) Die Prüfung dauert 30 Minuten.  
 

(2) Gegenstand der Abschlussprüfung sind der Inhalt der Masterarbeit sowie Frage- und 

Aufgabenstellungen im Kontext des für die Masterarbeit gewählten Themas sowie ein 

weiteres geeignetes Thema, welches im Vorfeld mit den Prüferinnen und Prüfern gemäß 

§ 16 Abs. 3 abzustimmen ist. Prüfungssprache ist zwingend Deutsch. 

 

 

D. Modulplan: 

1)  Modul SGLI 14: Basismodul I  

2)  Modul SGLI 15: Basismodul II  

3)  Modul SGLI 16: Aufbaumodul I 

4)  Modul SGLI 17: Aufbaumodul II – Wissenschaftliche Grundlagen und Grundkom-

petenzen 

5)  Modul SGLI 18: Vertiefungsmodul I 

6) Modul SGLI 19: Vertiefungsmodul II 

7)  Modul SGLI 20: Forschungsmodul 

8) Modul EGSP 1: Basismodul Sprachwissenschaft – Spracherwerb, -verwendung und -

vergleich 

9) Modul EGSP 2: Aufbaumodul Sprachwissenschaft – Sprachsystem 

10) Modul EGSP 3: Vertiefungsmodul Sprachwissenschaft – Theorie und Empirie 

 

Die näheren Einzelheiten zu den Modulen finden sich im jeweils gültigen Modulhandbuch 

des Fachs. 

 

 



Module im Schwerpunkt Germanistische Literaturwissenschaft 

 

Modul SGLI 14: Basismodul I 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

VADL – Vorlesung zur 

Älteren Deutschen  

Literatur 

V 1 P  2 SWS 1 LP 

VNDL – Vorlesung zur  

Neueren Deutschen 

Literatur 

V 1  P  

 

2 SWS 1 LP 

SFAL – Seminar zur  

Älteren Deutschen  

Literatur 

S 1 WP (bezogen auf S) 2 SWS 3 LP 

SFNL – Seminar zur 

Neueren Deutschen 

Literatur 

S 1 WP (bezogen auf S) 2 SWS 3 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum zu den 

Veranstaltungen 

 1   3 LP 

Modulprüfung Hausarbeit im Seminar SFAL oder SFNL  4 LP 

Gesamt  6 SWS 12 LP 

Sonstiges Erläuterung zu den Modulen 14-16, 18 und 19:  

Beide literaturwissenschaftlichen Bereiche – Ältere und Neuere Deutsche 

Literatur – müssen abgedeckt werden. Die stärkere Gewichtung eines 

Bereichs ist möglich, es müssen jedoch mindestens zwei Seminare/ 

Hauptseminare im anderen Bereich absolviert werden. 

 

 

Modul SGLI 15: Basismodul II 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

SFNL – Seminar zur 

Neueren Deutschen  

Literatur 

S 1  P 2 SWS 3 LP 

UNDL – Übung zur 

Neueren Deutschen 

Literatur 

Ü 1 P 2 SWS 2 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum zu den 

Veranstaltungen 

 1   3 LP 

Modulprüfung Hausarbeit im Seminar SFNL  4 LP 

Gesamt  4 SWS 12 LP 

Sonstiges Erläuterung zu den Modulen 14-16, 18 und 19:  

Beide literaturwissenschaftlichen Bereiche – Ältere und Neuere Deutsche 

Literatur – müssen abgedeckt werden. Die stärkere Gewichtung eines 

Bereichs ist möglich, es müssen jedoch mindestens zwei Seminare/ 

Hauptseminare im anderen Bereich absolviert werden. 



Modul SGLI 16: Aufbaumodul I 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

SFAL – Seminar zur Älteren 

Deutschen Literatur 

S 2 WP (bezogen auf S) 2 SWS 3 LP 

SFNL – Seminar zur 

Neueren Deutschen  

Literatur 

S 2 WP (bezogen auf S) 2 SWS  3 LP 

UADL – Übung zur Älteren 

Deutschen Literatur 

Ü 2 WP (bezogen auf Ü) 2 SWS 2 LP 

UNDL – Übung zur 

Neueren Deutschen 

Literatur 

Ü 2 WP (bezogen auf Ü) 2 SWS 2 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum zu den 

Veranstaltungen 

 2   3 LP 

Modulprüfung Hausarbeit im Seminar SFAL oder SFNL  4 LP 

Gesamt  4 SWS 12 LP 

Sonstiges Erläuterung zu den Modulen 14-16, 18 und 19:  

Beide literaturwissenschaftlichen Bereiche – Ältere und Neuere Deutsche 

Literatur – müssen abgedeckt werden. Die stärkere Gewichtung eines 

Bereichs ist möglich, es müssen jedoch mindestens zwei Seminare/ 

Hauptseminare im anderen Bereich absolviert werden. 

 

 

Modul SGLI 17: Aufbaumodul II – Wissenschaftliche Grundlagen und Grundkompetenzen 
(organisiert durch Studium generale) 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

Interdisziplinäre Vorlesung 

zu einem 

Themenschwerpunkt 

V 2 P 2 SWS 3 LP 

Begleitende Übung zur 

Vorlesung 

Ü 2 P 2 SWS 3 LP 

Modulprüfung schriftliche oder mündliche Leistung in der 

Übung 

  

Gesamt  4 SWS 6 LP 

Sonstiges Das Ergebnis der Modulprüfung geht nicht in die Endnote ein. 

 

  



Modul SGLI 18: Vertiefungsmodul I 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

VADL – Vorlesung zur 

Älteren Deutschen  

Literatur 

V 3 P 2 SWS 1 LP 

VNDL – Vorlesung zur 

Neueren Deutschen  

Literatur 

V 3 P 2 SWS 1 LP 

HADL – Hauptseminar zur 

Älteren Deutschen Literatur 

HS 3 WP (bezogen auf 

HS) 

2 SWS 3 LP 

HNDL – Hauptseminar zur 

Neueren Deutschen 

Literatur 

HS 3 WP (bezogen auf 

HS) 

2 SWS  3 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum 

 3   3 LP 

Modulprüfung Hausarbeit im Hauptseminar HADL oder 

HNDL 

 4 LP 

Gesamt  6 SWS 12 LP 

Sonstiges Erläuterung zu den Modulen 14-16, 18 und 19:  

Beide literaturwissenschaftlichen Bereiche – Ältere und Neuere Deutsche 

Literatur – müssen abgedeckt werden. Die stärkere Gewichtung eines 

Bereichs ist möglich, es müssen jedoch mindestens zwei Seminare/ 

Hauptseminare im anderen Bereich absolviert werden. 

 

 

Modul SGLI 19: Vertiefungsmodul II 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

HADL – Hauptseminar zur 

Älteren Deutschen Literatur 

HS 3 WP 2 SWS 3 LP 

HNDL – Hauptseminar zur 

Neueren Deutschen 

Literatur 

HS 3 WP 2 SWS  3 LP 

Begleitendes 

Lektürepensum 

 3   2 LP 

Modulprüfung Hausarbeit im Hauptseminar HADL oder 

HNDL 

 4 LP 

Gesamt  2 SWS 9 LP 

Sonstiges Erläuterung zu den Modulen 14-16, 18 und 19: Beide 

literaturwissenschaftlichen Bereiche – Ältere und Neuere Deutsche Literatur – 

müssen abgedeckt werden. Die stärkere Gewichtung eines Bereichs ist 

möglich, es müssen jedoch mindestens zwei Seminare/Hauptseminare im 

anderen Bereich absolviert werden. 

 

  



Modul SGLI 20: Forschungsmodul 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

OSLW – Oberseminar in 

Literaturwissenschaft 

OS 4 P 2 SWS  2 LP 

Masterarbeit   20 LP 

Mündliche Masterprüfung   5 LP 

Gesamt  2 SWS 27 LP 

Sonstiges Im Oberseminar wird Gelegenheit gegeben, mündliche Prüfungsformen zu 

üben. 

Bei der Berechnung der Abschlussmodulnote gehen die Leistungspunkte des 

Oberseminars in die Gewichtung der schriftlichen Masterarbeit ein. 

 

 

Ergänzungsmodule Germanistische Sprachwissenschaft 

 

Modul EGSP 1: Basismodul Sprachwissenschaft – Spracherwerb, -verwendung und  
-vergleich 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-
punkte 

VEVV – Vorlesung zum 
Modulthema 

V 1 P 2 SWS 1 LP 

SEVV – Seminar zum 
Modulthema  

S 1  P 2 SWS 3 LP 

Begleitendes  
Lektürepensum zu den 
Veranstaltungen 

 1   2 LP 

Modulprüfung Hausarbeit / Klausur (90 Min.) / 
Hausaufgaben im Seminar SEVV 

 4 LP 

Gesamt  4 SWS 10 LP 

 
 
 

Modul EGSP 2: Aufbaumodul Sprachwissenschaft – Sprachsystem 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-
punkte 

VSYS – Vorlesung zum 
Modulthema 

V 2 (3) P 2 SWS 1 LP 

SSYS – Seminar zum 
Modulthema  

S 2  P 2 SWS 3 LP 

Begleitendes  
Lektürepensum zu den 
Veranstaltungen 

 2   2 LP 

Modulprüfung Hausarbeit / Klausur (90 Min.) / 
Hausaufgaben im Seminar SSYS 

 4 LP 

Gesamt  4 SWS 10 LP 

 
 
 



Modul EGSP 3: Vertiefungsmodul Sprachwissenschaft – Theorie und Empirie 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-
punkte 

VTHE – Vorlesung zum 
Modulthema 

V 3  P 2 SWS 1 LP 

HTHE – Hauptseminar zum 
Modulthema  

HS 3  P 2 SWS 3 LP 

Begleitendes  
Lektürepensum zu den 
Veranstaltungen 

 3   2 LP 

Modulprüfung Hausarbeit / Klausur (90 Min.) / 
Hausaufgaben im Hauptseminar HTHE 

 4 LP 

Gesamt  4 SWS 10 LP 
 

 

 

E.  Ergänzende, fachspezifische Hinweise zum Modulplan 

1.  Lehr- und Prüfungssprache ist grundsätzlich Deutsch. 

 Die sichere Beherrschung der deutschen Standardsprache der Gegenwart in Wort 

und Schrift gehört zum Kernbereich des Faches und wird daher vorausgesetzt. Bei 

sprachlichen Mängeln kann die Bewertung von Prüfungsleistungen oder der 

Masterarbeit um bis zu eine Note herabgesetzt werden. Erweist sich die sprachliche 

Korrektheit von Prüfungsleistungen oder der Masterarbeit aufgrund gravierender 

sprachlicher Mängel als nicht ausreichend, ist die Prüfung nicht bestanden. 

2. Bei gleichlautender Lehrveranstaltungskennung gilt: Es müssen jeweils verschiedene 

Veranstaltungen belegt werden (ein Baustein darf weder innerhalb eines Moduls noch 

für mehrere Module wiederholt gewertet werden). 

3. Modulprüfungsleistungen: 

 (1) Wenn alternative Leistungsformen im Modulplan genannt werden, gilt: Die 

Lehrenden geben zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt, welche Leistungsform 

erbracht werden muss. 

 (2) Alle Kandidaten müssen die gleiche bzw. eine vergleichbare und gleichwertige 

Leistungsform erbringen. Klausur und Hausarbeit sind nicht vergleichbar, eine 

Hausarbeit und die schriftliche Ausarbeitung eines Referates sind dagegen 

vergleichbar. 

 

 

Legende: 

HS =  Hauptseminar 

S = Seminar 

OS = Oberseminar 

Ü = Übung 

V = Vorlesung 

P = Pflichtlehrveranstaltung 

WP = Wahlpflichtlehrveranstaltung“ 

 



5. Der Anhang zu §§ 2, 5, 6, 11-16, Fachbereich 05, Germanistik (Schwerpunkt 

Germanistische Sprachwissenschaft) erhält folgende Fassung: 

 

„Anhang zu den §§ 2, 5, 6, 11-16 

Fachbereich 05 

M. A. Germanistik (Schwerpunkt Germanistische Sprachwissenschaft) 

 

 

A.  Fachspezifische Zugangsvoraussetzungen (§ 2 Abs. 4) 

 

1.  Nachweis über erbrachte Leistungen 

(1) Nachweis eines Bachelorabschlusses an einer Hochschule in Deutschland oder im 

Ausland im Fach Germanistik oder eines Studienabschlusses an einer Hochschule in 

Deutschland oder im Ausland, der sich davon nicht wesentlich unterscheidet. 

(2) Nachweis über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen im Umfang von 

mindestens 72 Leistungspunkten aus dem Bereich Germanistik. § 2 Abs. 4  Satz 2 ist 

nicht anzuwenden. 

(3) Wenn Nachweise gemäß Nummer 2 noch nicht vorliegen, jedoch mindestens 40 LP 

bis zur Bewerbungsfrist nachgewiesen werden,  kann eine Zulassung unter der 

Bedingung erfolgen, dass die erforderlichen Nachweise bis zum Ablauf des ersten 

Studienjahres nachträglich erworben werden.  

(4) Wird der Nachweis nicht innerhalb der genannten Frist gegenüber dem 

Prüfungsausschuss geführt, ist eine Fortführung des Studiums nicht mehr möglich. 

Die Immatrikulation wird ohne weitere Mitteilung aufgehoben. Die erforderlichen 

Nachweise werden vom Prüfungsausschuss festgelegt. Das Fach garantiert die 

Bereitstellung des Lehrangebots.  

(5) Über das Vorliegen der Voraussetzungen entscheidet in Zweifelsfällen der 

Prüfungsausschuss.  

 

2. Nachweise über erforderliche Sprachkenntnisse  

Über die Bestimmungen in § 2 Abs. 2  hinaus wird vorausgesetzt, dass die Studierenden 

entweder über ausreichende aktive und passive Kenntnisse einer weiteren modernen 

Fremdsprache, die zur Lektüre von Fachliteratur befähigen, oder über ausreichende 

Lateinkenntnisse verfügen. 

 

 

B.  Studienumfang (zu § 6 Abs. 1 und 2) 

1. Im Verlauf des Studiums ist an Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen in 

folgendem zeitlichem Gesamtumfang (SWS) teilzunehmen (§ 6 Abs. 1): 

Gesamtumfang:  40 SWS 

 Pflichtlehrveranstaltungen: 28 SWS 

 Wahlpflichtveranstaltungen: 12 SWS 



2. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiengangs müssen im Schwerpunkt 

90 Leistungspunkte einschließlich Masterarbeit (20 LP) und mündlicher 

Masterprüfung (5 LP) nachgewiesen werden. 

Umfang des Schwerpunkts Germanistische Sprachwissenschaft:  

 Pflichtlehrveranstaltungen: 28 SWS 

 Wahlpflichtveranstaltungen: 0 SWS 

3. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiengangs müssen in den Ergänzungsmodulen 

in Germanistischer Literaturwissenschaft 30 Leistungspunkte nachgewiesen werden. 

Umfang der Ergänzungsmodule in Germanistischer Literaturwissenschaft: 

 Pflichtlehrveranstaltungen: 0 SWS 

 Wahlpflichtveranstaltungen: 12 SWS 

4.  Die Wahl des Schwerpunkts erfolgt mit der Einschreibung.  

 

 

C.  Masterarbeit und mündliche Abschlussprüfung (§ 15 Abs. 5, § 16 Abs. 2 und 3) 

 
1. Masterarbeit  
 
Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 4 Monate. Im Fach Germanistik ist die Wahl 

der deutschen Sprache für die Abfassung der Masterarbeit zwingend vorgeschrieben. 

 

 
2. Mündliche Masterprüfung 
 
(1) Die Prüfung dauert 30 Minuten.  
 
(2) Gegenstand der Abschlussprüfung sind der Inhalt der Masterarbeit sowie Frage- und 

Aufgabenstellungen im Kontext des für die Masterarbeit gewählten Themas sowie ein 

weiteres geeignetes Thema, welches im Vorfeld mit den Prüferinnen und Prüfern gemäß 

§ 16 Abs. 3 abzustimmen ist. Prüfungssprache ist zwingend Deutsch. 

 

 

D. Modulplan: 

1)  Modul SGSP 14: Basismodul I – Spracherwerb, -verwendung, -vergleich 

2)  Modul SGSP 15: Basismodul II - Sprachsystem 

3)  Modul SGSP 16: Aufbaumodul I – Theorie und Empirie 

4)  Modul SGSP 17: Aufbaumodul II – Wissenschaftliche Grundlagen und 

Grundkompetenzen 

5)  Modul SGSP 18: Vertiefungsmodul I - Sprachsystem 

6) Modul SGSP 19: Vertiefungsmodul II – Theorie und Empirie 

7)  Modul SGSP 20: Forschungsmodul 



8) Modul EGLI 1: Basismodul Literaturwissenschaft 

9) Modul EGLI 2: Aufbaumodul Literaturwissenschaft 

10) Modul EGLI 3: Vertiefungsmodul Literaturwissenschaft 

 

Die näheren Einzelheiten zu den Modulen finden sich im jeweils gültigen Modulhandbuch 

des Fachs. 

 

Module im Schwerpunkt Germanistische Sprachwissenschaft 

 

Modul SGSP 14: Basismodul I – Spracherwerb, -verwendung, -vergleich   

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-punkte 

VEVV – Vorlesung zum 

Modulthema 

V 1 P  2 SWS 1 LP 

SEVV – Seminar zum 

Modulthema  

S 1 P 2 SWS 3 LP 

Sprach(struktur)kurs SK 1 P 2 SWS 2 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum zu den 

Veranstaltungen 

 1   3 LP 

Modulprüfung Hausarbeit / Klausur (90 Min.) / 

Hausaufgaben im Seminar SEVV 

 4 LP 

Gesamt  6 SWS 13 LP 

Sonstiges Im Sprach(struktur)kurs sollen sich die Studierenden Grundlagen einer bisher 

nicht erworbenen Fremdsprache aneignen, die am Deutschen Institut oder von 

anderen Philologien angeboten werden. An anderen Institutionen erworbene 

Fremdsprachenkenntnisse können anerkannt werden.  

 

 

Modul SGSP 15: Basismodul II – Sprachsystem 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

VSYS – Vorlesung zum 

Modulthema 

V 1 P  2 SWS 1 LP 

SSYS – Seminar zum 

Modulthema 

S 1  P 2 SWS 3 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum zu den 

Veranstaltungen 

 1   3 LP 

Modulprüfung Hausarbeit / Klausur (90 Min.) / 

Hausaufgaben im Seminar SSYS 

 4 LP 

Gesamt  4 SWS 11 LP 

 

 

 

 



Modul SGSP 16: Aufbaumodul I – Theorie und Empirie  

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungs-grad SWS Leistungs-

punkte 

VTHE – Vorlesung zum 

Modulthema 

V 2 P  2 SWS 1 LP 

STHE – Seminar zum 

Modulthema 

S 2  P 2 SWS 3 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum zu den 

Veranstaltungen 

 2   3 LP 

Modulprüfung Hausarbeit / Klausur (90 Min.) / 

Hausaufgaben im Seminar STHE 

 4 LP 

Gesamt  4 SWS 11 LP 

 

 

Modul SGSP 17: Aufbaumodul II – Wissenschaftliche Grundlagen und Grundkompetenzen 
(organisiert durch Studium generale) 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

Interdisziplinäre Vorlesung 

zu einem 

Themenschwerpunkt 

V 2 P 2 SWS 3 LP 

 

Begleitende Übung zur 

Vorlesung 

Ü 2 P 2 SWS 3 LP 

Modulprüfung schriftliche oder mündliche Leistung in der 

Übung 

  

Gesamt  4 SWS 6 LP 

Sonstiges Das Ergebnis der Modulprüfung geht nicht in die Endnote ein. 

 

 

Modul SGSP 18 – Vertiefungsmodul I: Sprachsystem 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungs-grad SWS Leistungs-

punkte 

VSYS – Vorlesung zum 

Modulthema 

V 3 P  2 SWS  1 LP 

KSYS – Kleingruppe zum 

Modulthema 

KG 3  P 2 SWS 2 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum zu den 

Veranstaltungen 

 3   3 LP 

Modulprüfung Hausarbeit / Klausur (90 Min.) / 

Hausaufgaben in der Kleingruppe KSYS 

 4 LP 

Gesamt  4 SWS 10 LP 

 

 



Modul SGSP 19: Vertiefungsmodul II – Theorie und Empirie 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungs-grad SWS Leistungs-

punkte 

HTHE – Hauptseminar zum 

Modulthema 

HS 3  P 2 SWS 3 LP 

KTHE – Kleingruppe zum 

Modulthema 

KG 3 P 2 SWS 2 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum zu den 

Veranstaltungen 

 3   3 LP 

Modulprüfung Hausarbeit / Klausur (90 Min.) / 

Hausaufgaben im Hauptseminar HTHE 

 4 LP 

Gesamt  4 SWS 12 LP 

 

 

Modul SGSP 20: Forschungsmodul 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

OSSW – Oberseminar in 

Sprachwissenschaft 

OS 4 P 2 SWS  2 LP 

Masterarbeit   20 LP 

Mündliche Masterprüfung   5 LP 

Gesamt  2 SWS 27 LP 

Sonstiges Im Oberseminar wird Gelegenheit gegeben, mündliche Prüfungsformen zu 

üben. 

Bei der Berechnung der Abschlussmodulnote gehen die Leistungspunkte des 

Oberseminars in die Gewichtung der schriftlichen Masterarbeit ein. 

 

 

  



Ergänzungsmodule Germanistische Literaturwissenschaft 

Es müssen in den drei Modulen insgesamt beide literaturwissenschaftlichen Bereiche – die Ältere und 

die Neuere Deutsche Literatur – abgedeckt werden. Die stärkere Gewichtung eines Bereichs ist 

möglich, es muss jedoch mindestens 1 Seminar/Hauptseminar und 1 Vorlesung im anderen Bereich 

absolviert werden. 

 

Modul EGLI 1: Basismodul Literaturwissenschaft 

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

VADL – Vorlesung zur 

Älteren Deutschen  

Literatur 

V 1 WP (bezogen auf V) 2 SWS 1 LP 

VNDL – Vorlesung zur 

Neueren Deutschen  

Literatur 

V 1 WP (bezogen auf V) 2 SWS 1 LP 

SFAL – Seminar zur  

Älteren Deutschen  

Literatur 

S 1 WP (bezogen auf S) 2 SWS 3 LP 

SFNL – Seminar zur 

Neueren Deutschen  

Literatur 

S 1 WP (bezogen auf S) 2 SWS  3 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum 

 1   2 LP 

Modulprüfung Hausarbeit im Seminar SFAL oder SFNL  4 LP 

Gesamt  4 SWS 10 LP 

 

 

Modul EGLI 2: Aufbaumodul Literaturwissenschaft  

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

VADL – Vorlesung zur 

Älteren Deutschen  

Literatur 

V 2 WP (bezogen auf V) 2 SWS 1 LP 

VNDL – Vorlesung zur 

Neueren Deutschen  

Literatur 

V 2 WP (bezogen auf V) 2 SWS 1 LP 

SFAL – Seminar zur  

Älteren Deutschen  

Literatur 

S 2 WP (bezogen auf S) 2 SWS 3 LP 

SFNL – Seminar zur 

Neueren Deutschen  

Literatur 

S 2 WP (bezogen auf S) 2 SWS  3 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum 

 2   2 LP 

Modulprüfung Hausarbeit im Seminar SFAL oder SFNL  4 LP 

Gesamt  4 SWS 10 LP 

 



Modul EGLI 3: Vertiefungsmodul Literaturwissenschaft  

Lehrveranstaltung Art Regelsemester Verpflichtungsgrad SWS Leistungs-

punkte 

VADL – Vorlesung zur 

Älteren Deutschen  

Literatur  

V 3 WP (bezogen auf V) 2 SWS 1 LP 

VNDL – Vorlesung zur 

Neueren Deutschen  

Literatur  

V 3 WP (bezogen auf V) 2 SWS 1 LP 

HADL – Hauptseminar zur 

Älteren Deutschen Literatur  

HS 3 WP (bezogen auf HS) 2 SWS 3 LP 

HNDL – Hauptseminar zur 

Neueren Deutschen 

Literatur 

HS 3 WP (bezogen auf HS) 2 SWS  3 LP 

Begleitendes  

Lektürepensum 

 3   2 LP 

Modulprüfung Hausarbeit im Hauptseminar HADL oder HNDL  4 LP 

Gesamt  4 SWS 10 LP 

 

 

E.  Ergänzende, fachspezifische Hinweise zum Modulplan 

1.  Lehr- und Prüfungssprache ist grundsätzlich Deutsch. 

 Die sichere Beherrschung der deutschen Standardsprache der Gegenwart in Wort 

und Schrift gehört zum Kernbereich des Faches und wird daher vorausgesetzt. Bei 

sprachlichen Mängeln kann die Bewertung von Prüfungsleistungen oder der 

Masterarbeit um bis zu einer Note herabgesetzt werden. Erweist sich die sprachliche 

Korrektheit von Prüfungsleistungen oder der Masterarbeit aufgrund gravierender 

sprachlicher Mängel als nicht ausreichend, ist die Prüfung nicht bestanden. 

2. Bei gleichlautender Lehrveranstaltungskennung gilt: Es müssen jeweils verschiedene 

Veranstaltungen belegt werden (ein Baustein darf weder innerhalb eines Moduls noch 

für mehrere Module wiederholt gewertet werden). 

3. Modulprüfungsleistungen: 

 (1) Wenn alternative Leistungsformen im Modulplan genannt werden, gilt: Die 

Lehrenden geben zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt, welche Leistungsform 

erbracht werden muss. 

 (2) Alle Kandidaten müssen die gleiche bzw. eine vergleichbare und gleichwertige 

Leistungsform erbringen. Klausur und Hausarbeit sind nicht vergleichbar, eine 

Hausarbeit und die schriftliche Ausarbeitung eines Referates sind dagegen 

vergleichbar. 

 

  



Legende: 

HS =  Hauptseminar 

KG = Kleingruppe 

OS = Oberseminar 

S = Seminar  

SK =  Sprach(struktur)kurs 

Ü = Übung 

V = Vorlesung 

P = Pflichtlehrveranstaltung 

WP = Wahlpflichtlehrveranstaltung“ 

 

 

Artikel 2 

(1) Diese Ordnung zur Änderung der Ordnung der Fachbereiche 02, 05 und 07 der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung in Masterstudiengängen tritt gemäß den 

Bestimmungen in Absatz 2 bis 3 am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 

Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Kraft.  

(2) Die Änderungen des Artikels 1 Nr. 2 und 3 gelten jeweils für Studierende, die ab dem 
Wintersemester 2015/16 in den Masterstudiengang American Studies oder English Literature 
and Culture an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eingeschrieben werden; dies gilt 
auch im Falle einer Umschreibung (Fachwechsel) innerhalb des Studiengangs. 
 
(3) Die Änderungen des Artikels 1 Nr. 4 und 5 gelten jeweils für Studierende, die ab dem 

Wintersemester 2015/2016 in den Masterstudiengängen Germanistik (Schwerpunkt 

Germanistische Literaturwissenschaft) oder Germanistik (Schwerpunkt Germanistische 

Sprachwissenschaft) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eingeschrieben werden. 

 

Mainz, den 22. Juni 2015 

 

 

 

Der Dekan des  

Fachbereichs 05 – Philosophie und Philologie  

Univ.-Prof. Dr. Stephan Jolie 


